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Auf Grund der Politik und
Position der EG ist die EWR-
Option im Moment für die
Schweiz, ob dies uns passt oder
nicht, die einzig realistische
Möglichkeit der Integration und
der Annäherung an die EG. Ein
Positionsbezug zum EWR steht
deshalb heute im Vordergrund,
solange sich die Position der EG
nicht ändert oder die EWR-
Verhandlungen nicht scheitern.
Um die gewerkschaftlichen For-
derungen an einen EWR-Ver-
trag zu formulieren, ist es zuerst
nötig, sich nochmals die Aus-
Wirkungen des EG-B innen-
marktprojektes auf die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
vor Augen zu halten.

1. Risiken des Binnenmarkt-
Projektes für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer

Während die im Cecchini-Be-
rieht erwähnten positiven Be-
schäftigungseffekte des B innen-

marktprojektes umstritten sind,
weisen die Gewerkschaften in
Europa mit Recht auf die
Risiken hin, die mit diesem

Projekt für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer verbun-
den sind. Im Vordergrund stehen
dabei die durch eine Deregulie-
rung verschärfte Standortkon-
kurrenz, die Konzentrations-
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Wie das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen
Gemeinschaft zu gestalten ist, ob durch einen Beitritt
zu einem gemeinsamen Europäischen Wirtschafts-
räum der EG und EFTA-Staaten (EWR), durch einen
Beitritt zur EG, wofür eine Initiative lanciert werden
soll, oder durch einen schweizerischen Alleingang, ist
innerhalb der linken und ökologischen Gruppierungen
stark umstritten. Während die einen in einem EG-

Beitritt ein Heilmittel für die gegenwärtige politische
und gesellschaftliche Krise der Schweiz und die
Probleme der Linken im speziellen sehen, lehnen
andere das Binnenmarktprojekt und einen EWR- oder
EG-Beitritt im Namen eines nicht sehr konkreten
alternativen, regionalen und ökologischen Europas
ab. Im Rahmen der Gewerkschaften gibt der SGB-

Kongress vom 18.-20. Oktober 1990 eine Gelegenheit,
diese Fragen zu diskutieren und Positionen festlegen.
Im nachfolgenden Beitrag versuchen wir, einige Ele-
mente für eine gewerkschaftliche Stellungnahme zu
den EWR-Verhandlungen und zur EWR-Option zu
liefern.



und Rationalisierungsprozesse
und ein mögliches Dumping im
Bereich der Sozial- und Um-
Weitvorschriften. Ebenso dürf-
ten sich die regionalen Un-
gleichgewichte in Europa durch
die Liberalisierung nicht ver-
mindern, sondern eher verschär-
fen. Auch ist unklar, wie dieses

Wachstumsprojekt mit seinen

geplanten Wachstumsraten im
Verkehrsbereich und seiner

Liberalisierung des Energie-
marktes auf die Bedürfnisse der
Umwelt abgestimmt werden
kann.
Es ist deshalb von zentraler
Bedeutung, dass in einem EWR
übernationale Normen im So-
zial- und Umweltbereich getrof-
fen werden, um Staaten und Be-
schäftigte mit bereits guten
Regelungen nicht einer unfairen
Konkurrenz auszusetzen. Die

Grenzen des Wachstums? Die

Binnenmarkt-Euphorie der
Marktwirtschafter sieht keine.

Foto: P. Meyer

Schaffung und der Ausbau
solcher übernationaler, sozialer
und ökologischer Normen ist in
den Verhandlungen über einen
EWR besonders auch die Auf-
gäbe der Staaten der EFTA,
welche verhältnismässig über
fortschrittliche Regelungen im
Sozial- und Umweltbereich ver-
fügen. Vom Inhalt des EWR-
Vertrages wird es abhängen, ob
in den EFTA-Ländern soziale
Bedingungen in Zukunft gefähr-
det sind und unterlaufen werden
können.
Natürlich gilt es zu berücksich-
tigen, dass die Probleme der
Standortkonkurrenz, des Sozial-
und Ökodumpings nicht primär
durch das Binnenmarktprojekt
geschaffen werden. Die Wirt-
schaff hat sich schon seit Jahr-
zehnten internationalisiert und

vermag unterschiedliche natio-
nale Normen zu ihrem Vorteil zu
nutzen. Seit den siebziger Jahren
hat sich zudem die Konkurrenz
innerhalb des Weltwirtschafts-
systems aufgrund veränderter
struktureller Bedingungen ver-
schärft. Die Schweiz ist dieser
verschärften Konkurrenzsitua-
tion auch ausgesetzt, wenn sie

nicht den Weg der EG-Integra-
tion, sondern denjenigen des

Alleingangs wählt. Insofern be-
steht heute ein Nachholbedarfan

überstaatlicher Normensetzung
im Wirtschafts-, Sozial- und

Umweltbereich, mit dem nur
ausgeglichen wird, was den Na-
tionalstaaten an Regelungskom-
petenz de facto verlorengegan-
gen ist. Bei allem, was an der
EG-Gesetzgebung mit Recht
kritisiert werden kann, ist sie
doch für die Schweiz die einzige
realistische Möglichkeit, an ei-
ner überstaatlichen Normenset-

zung teilzuhaben. Dabei müssen
wir uns aber über eines klar sein:
Während es den europäischen
Wirtschaftsraum schon längst
gibt, gilt es den europäischen
Sozial- und Umweltraum erst
noch zu erkämpfen.

2. Gewerkschaftliche
Anforderungen an einen
EWR-Vertrag

Die harten Bedingungen, wel-
che die EG in ihrem EWR-
Verhandlungsmandat formu-
liert hat, bestätigen, dass die

EWR-Option aus gewerkschaft-
licher Sicht keineswegs als

optimaler oder gar der Schweiz
besonders angemessener Weg
der europäischen Integration an-
zusehen ist. Es wird immer
deutlicher, dass der EWR-Ver-
trag für die Schweiz eine sehr

einseitige Bindung an die EG, ja
eine Abhängigkeit und die Ge-

fahr einer Satellitisierung mit
sich bringen könnte. Während
der Bundesrat in seinem Bericht
von 1988nochderMeinungwar,
dass die Schweiz mit der EG
unter Wahrung der vollen Sou-
veränität weitere bilaterale Ver-
träge abschliessen könne, hat er
heute schon akzeptiert, dass die

EWR-Verhandlungen von sei-
ten der EFTA-Staaten nur «mit
einer Stimme» geführt werden
können. Ebenso ist klar, dass die
EFTA-Staaten den «acquis
communautaire» zu überneh-

men haben und sich die Souverä-
nität der Schweiz darauf be-

schränkt, um Vorbehalte und
Ausnahmen zu feilschen. Ein
Hauptproblem besteht aber dar-
in, dass die EG den EFTA-
Ländern im Rahmen eines

EWR-Vertrags keine substan-
ziehen Mitbestimmungsrechte
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für die weitere Rechtsentwick-
lung zugestehen will und wohl
auch nicht zugestehen kann.
Solange nicht einmal das Euro-
päische Parlament echte Mitbe-
stimmungsrechte besitzt, solan-

ge können solche Rechte wohl
auch nicht irgendwelchen asso-
ziierten Halbmitgliedern zuge-
standen werden, welche sich
zudem einer Weiterentwicklung
der EG zu einer politischen
Union querlegen werden. Dies
heisst, dass in einem EWR-
Verbund der Verlust an nationa-
len Entscheidungsmöglichkei-
ten im wirtschaftspolitischen
Bereich nicht durch entspre-
chende Mitbestimmungsmög-
lichkeiten im Rahmen der EG
kompensiert werden kann. Aus
diesen Gründen betrachten die
meisten EFTA-Staaten die
EWR-Option wohl mit Recht als
eine Übergangslösung zu einem
Vollbeitritt. Dies im Gegensatz
zum Bundesrat, der die EWR-
Option als eine der Schweiz an-
gemessene Möglichkeit der In-
tegration zu beurteilen scheint.
Entweder wiegt er sich hier in
Illusionen oder er spielt mit
gezinkten Karten.
Ein weiteres wichtiges Problem
bei der EWR-Option aus ge-
werkschaftlicher Sicht besteht
darin, dass befürchtet werden

muss, dass ein EWR-Vertrag
vorab Marktliberalisierungen
zum Nachteil der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer brin-
gen wird ohne einen entspre-
chenden Ausbau der Sozial- und
Gewerkschaftsrechte.
Sicher kann zu einem EWR-
Vertrag erst Stellung bezogen
werden, wenn sein Inhalt be-
kannt ist. Dennoch ist es heute
die Aufgabe der Gewerkschaf-
ten, die Minimalbedingungen zu
formulieren, welche erfüllt sein
müssen, dass der SGB einem
solchen Vertrag in einer Volks-
abstimmung die Zustimmung
geben kann. Es sollte klar sein,
dass die Gewerkschaften zu
einem EWR-Vertrag nicht vor-
behaltlos und in jedem Fall ja
sagen können.
Während vom Gewerbeverband
bis zur GPS bald alle Organisa-
tionen ihre Position zu einem

EWR-Vertrag bekanntgegeben
haben, hat der SGB bis heute erst
zur Ausländeipolitik klar Stel-
lung bezogen. Nach unserer

Auffassung ist es aber nötig,
dass der SGB klar sagt, und dazu
ist es noch nicht zu spät, dass die
Gewerkschaften einen EWR-
Vertrag nur akzeptieren können,
wenn in ihm die fundamentalen
Rechte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer geschützt
sind und Regelungen gefun-
den werden, welche ein Sozial-
und Lohndumping verhindern.
Ebenso müssen in der Umwelt-
frage Regelungen gefunden
werden, welche den grossen
Problemen angemessen sind,
welche sich heute stellen.
In diesem Zusammenhang ist
auch eine Geheimpolitik der
Regierungen abzulehnen. Ge-
werkschaften und Parteien müs-
sen über den Stand der Verhand-
lungen laufend orientiert und in
die Meinungsbildung miteinbe-
zogen werden.

Die europäischen Gewerk-
schatten müssen von Worten zu

gemeinsamen Taten finden.
Europa braucht eine soziale

Bewegung.
Foto: dpa
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3. Die soziale Dimension
in einem zukünftigen
EWR-Vertrag

Die Arbeitgeberorganisationen,
insbesondere der Gewerbever-
band, haben in dieser Sache

schon Farbe bekannt: Sie wollen
einem EWR-Vertrag nur zu-
stimmen, wenn darin die soziale
Dimension ausgeschlossen ist.
Dabei jagt ihnen offenbar weni-

ger der heutige «acquis commu-
nautaire» als vielmehr das EG-
Aktionsprogramm zum Ausbau
der sozialen Dimension Angst
und Schrecken ein.
Deshalb sollte es für uns Ge-
werkschaften klar sein, dass eine

Zustimmung zum EWR-Ver-
trag nur in Frage kommt, wenn
darin die heute geltenden sozial-
rechtlichen Bestimmungen der
EG, aber auch die zukünftig zu
entwickelnden Normen Auf-

nähme finden. Die vier wichtig-
sten Bereiche der sozialen
Dimension eines zukünftigen
EWR-Vertrages sind die Ge-
werkschafts- und Arbeitneh-
merrechte, die Gleichstellung
von Frauen und Männern, die
Sicherheit und die Gesundheit
am Arbeitsplatz und die Frage
der Arbeitszeit.

Gewerkschafts- und
Arbeitnehmerrechte

In einem zukünftigen EWR-
Vertrag hat aus Gewerkschafts-
sieht die Verankerung von
grundlegenden Gewerkschafts-
und Arbeitnehmerrechten als
Schutz vor Sozial- und Lohn-
dumping zentrale Bedeutung.
Leider spielt hier die Schweiz,
welche bis heute die Sozialchar-
ta des Europarates nicht unter-
zeichnet hat, die unrühmliche

Rolle eines reaktionären Brem-
sers. Es ist deshalb von zentraler
Bedeutung, dass die Schweiz in
diesen Fragen weder genüber
den EFTA-Staaten noch gegen-
über der EG irgendwelche Vor-
behalte anbringen kann. Im
Gegenteil soll die Schweizer
Regierung als Voraussetzung
für eine europäische Integration
die Sozialcharta endlich aner-
kennen.

Die wichtigsten
gewerkschaftlichen
Forderungen sind in diesem
Zusammenhang:

a) Der Ausbau von Gewerk-
schaftsrechten

- das Recht auf eine gesamtar-
beitsvertragliche Regelung der
Arbeitsverhältnisse

- das Recht auf Gesamtarbeits-

Vertragsverhandlungen und die

Abschlusspflicht von Verträgen

- das Streikrecht

b) Die Festlegung von
Minimallöhnen und die
Pflicht, bestehende Gesamt-

arbeitsverträge einzuhalten

c) Die Mitbestimmung

Innerhalb der EG soll dieses

Anliegen in der nächsten Zeit
verwirklicht werden (5. Rieht-
linie des Gesellschaftsrechtes,
neue Rechtsform einer «Euro-
päischen Gesellschaft»). Als
Vorbeugung gegen nationale
Widerstände sollen dabei drei
Mitbestimmungsmodelle zur
Wahl angeboten werden. Mo-
dell I sieht vor, dass mindestens
ein Drittel oder höchstens die
Hälfte des Aufsichts- oder Ver-
waltungsrates aus Arbeitneh-
mern oder deren Vertretern be-
stehen soll (BRD-Mitbestim-
mungsmodell). Modell II sieht
eine Mitbestimmung innerbe-
trieblicher Gremien (z.B. Be-
triebskommissionen) vor und

Modell III die Regelung der

Mitbestimmung durch Gesamt-

arbeitsverträge oder Betriebs-
Vereinbarungen.
Die angezielte Lösung der
Mitbestimmungsfrage ist aus

gewerkschaftlicher Sicht kei-
neswegs optimal und stellt eine
absolute Minimalvariante dar.
Eine solche Minimalvariante
kann auch von der Schweiz ohne
weiteres akzeptiert werden. Es

Bis 1993 soll der Europäische
Binnenmarkt vollendet sein.
Ergreift damit das Kapital Besitz
von Europa? Verdienen sich die
Unternehmer eine «goldene
Nase»? Oder gelingt es der

europäischen Idee neue Impulse
zu geben? Die Gewerkschaften
wollen ihre Kraft bündeln und auf
ein Europa der Freundschaft
zwischen den Völkern, ein Europa
des Friedens und der Solidarität
zwischen den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern drängen.
Foto: M. Vollmer
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ist strikte abzulehnen, dass die
Schweiz unter Berufung auf die
Volksabstimmung von 1976
Vorbehalte in der Mitbestim-
mungsfrage macht. Im Gegen-
teil ist die Mitbestimmungsfrage
in der Schweiz zusammen mit
den Gewerkschaften in einem
EG-konformen Rahmen als

Voraussetzung zur Integration
in einem EWR endlich zu lösen.
Ebenso soll die EG-Richtlinie
über Kollektiventlassungen,
Fusionen und die jeweiligen
Arbeitnehmerrechte übernom-
men werden.

d) Recht auf Gleich-
behandlung im Beruf

- Aufnahme der EG-Richtlinien
über die Gleichheit der Ge-
schlechter im zukünftigen
EWR-Vertrag
- Bestimmungen über die Ver-
wirklichung der Lohngleichheit
zwischen Männern und Frauen

Die römischen GrUndungsverträge
der EWG sind über 30 Jahre alt,

aber aktuell wie nie zuvor: Sie

versprechen, dass die Arbeits-
und Lebensbedingungen in

Europa für alle besser werden
sollen. Die Gewerkschaften

pochen darauf. Europa soll mehr

Arbeitsplätze und höhere soziale
Sicherheit für die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in
allen Ländern bringen.

- Bestimmungen über Mutter-
Schaftsurlaub und bezahlten
Versorgungsurlaub

e) Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz

Was die Sicherheit und die
Gesundheit am Arbeitsplatz
betrifft, weist die Harmonisie-

rung mit den Regeln der

Europäischen Gemeinschaft aus

gewerkschaftlicher Sicht Risi-
ken und Chancen auf:

- Risiken in bezug auf das

technische Niveau des Arbeit-
nehmerschutzes, weil die
Schweiz auf zahlreichen Gebie-
ten vergleichsweise fortschritt-
lieh ist;

- Chancen in bezug auf alles,
was mit dem Recht auf Informa-
tion, Mitsprache und Mitbestim-
mung zusammenhängt.
Im EWR-Vertrag sollten der
Schweiz keine Ausnahmen in
bezug auf die Rahmen-Richtli-

nien 80/1108, 89/391) und die
andern besondern Richtlinien
zugestanden werden.
Dort, wo die schweizerische
Gesetzgebung fortschrittlicher
ist (z.B. in bezug auf Asbest),
muss unser Land das Erreichte
bewahren können.
Infolge der konzeptionellen
Unterschiede zwischen der EG-
Gesetzgebung und jener der
Schweiz findet man zahlreiche
in den Regeln der EG vorgese-
hene Bestimmungen in der
Schweiz nicht auf der Gesetzes-
oder Verordnungsebene, son-
dem auf der Ebene der Regle-
mente, der Empfehlungen der
SUVA usw., d.h. auf einer
Ebene mit geringerer Rechts-
kraft. Sollte die Übernahme der

EG-Regeln in die schweizeri-
sehe Gesetzgebung einen ge-
setzgeberischen Akt notwendig
machen, müsste die Schweiz
eine Änderung vornehmen, in-

dem die bisher auf einem
tieferen Niveau festgelegten
Reglementierungen mindestens
auf die Verordnungsebene ge-
hoben würden. Ein typisches
Beispiel auf diesem Gebiet ist
die Arbeit am Bildschirm und
alles, was damit zusammen-
hängt: Bis heute ist diese in der
Schweiz nur in den Empfehlun-
gen der SUVA geregelt.
Die Schweiz hat sich den
Normen der EG anzupassen,
welche die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer an den Vor-
beugemassnahmen mitwirken
lässt (Information, Mitsprache,
Mitbestimmung). Ob dies durch
ein Rahmengesetz oder durch
eine Aufnahme der notwendi-

gen Bestimmungen in die beste-
henden Gesetze (Arbeitsgesetz,
Unfallversicherungsgesetz) ge-
schieht, ist für uns nicht ent-
scheidend. Wichtig ist nur, dass

es geschieht.
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Schliesslich muss die Schweiz
auch die gesetzliche Grundlage
schaffen, die es ermöglicht, die

Einrichtung überbetrieblicher
und betriebsärztlicher Dienste
zu verallgemeinern und die Fra-

gen im Zusammenhang mit der

Ernennung von Sicherheitsdele-
gierten und dem Bildungsurlaub
zu regeln.

f) Arbeitszeit und Ferien

Bestimmungen über die Maxi-
maldauer der Arbeitszeit und
minimale Ferienansprüche wa-
ren in der EG im Rahmen der
«Charta der Grundrechte der
Arbeitnehmer» vorgesehen, ha-
ben aber bis heute vorab auf-
grund des Widerstandes Eng-
lands keinen griffigen und ver-
bindlichen Charakter. Es wäre
deshalb wünschenswert, wenn
die EFTA-Staaten in diesen

wichtigen Fragen Vorschläge in
die Verhandlungen einbringen
würden.

g) Sozialversicherungen

Im EWR-Vertrag soll festgehal-
ten werden, dass die in den ver-
schiedenen am Vertrag beteilig-
ten Ländern bezahlten Sozial-
Versicherungsprämien und er-
worbenen Ansprüche und Rech-

te aufgerechnet werden. Die
Leistungen sollen in einem

beliebig gewählten Land bezo-

gen werden können (Möglich-
keit des Exports und Imports von
Sozialversicherungsleistungen

- in der Schweiz noch nicht
realisiert).

h) Aus- und Weiterbildung

Die wichtigsten gewerkschaftli-
chen Forderungen sind

- die gegenseitige Anerken-

nung der Diplome, insbesondere
auch die Facharbeiterabschlüsse

- das Recht auf bezahlten

Bildungsurlaub für alle Arbeit-
nehmerlnnen

4. Freizügigkeit der Personen
und die schweizerische
Ausländerpolitik

Von den drei grundlegenden
Prinzipien, die fürdie Freizügig-
keit der Personen in der EG
bestimmend sind:

- freier Zugang zum Arbeits-
markt

- das Recht, den Arbeitsplatz
und den Beruf zu wechseln

- das Recht, die Familie zu-
sammenzuführen und nach der

Beendigung der beruflichen
Tätigkeit im Land zu bleiben,

Was die Sicherheit und die
Gesundheit am Arbeitsplatz
betrifft, weist die Harmonisierung
mit den Regeln der Europäischen
Gemeinschaft aus gewerkschaft-
licher Sicht Risiken und Chancen
auf:

- Chancen in hezug auf alles,
was mit dem Recht auf Informa-
tion, Mitsprache und Mitbestim-
mung zusammenhängt.

ist, aus gewerkschaftlicher Sicht
gesehen, nur das erste problema-
tisch. Tatsächlich habenjaschon
heute 16 Prozent der Bevölke-

rung in der Schweiz einen aus-
ländischen Pass; einer von vier
Beschäftigten ist eine Auslände-
rin oder ein Ausländer (76 %

stammen aus EG-Ländern).
Dazu kommt, dass wegen des

hohen Lebensstandards und der
sehr niedrigen Arbeitslosenquo-
te, unter den Beschäftigten die

Befürchtung recht gross ist
(wenn auch nicht unbedingt be-

rechtigt), die uneingeschränkte,
kurzfristige Einführung der EG-

Freizügigkeitsregel durch die
Schweiz könnte zu einem Abbau
der wohlerworbenen sozialen
Rechte und Leistungen führen.

Der EWR-Vertrag sollte

- der Schweiz die Möglichkeit
zugestehen, für die Einwände-

rung eine zahlenmässige obere
Grenze festzulegen (Plafonie-
rung), mindestens füreine Über-

gangsperiode;

- soweit wie möglich die
Gleichheit der Behandlung für
die EG-Staatsangehörigen vor-
sehen (natürlich mit dem Recht
auf Gegenseitigkeit).

Diese Annäherung an die
Gleichheit der Behandlung be-
inhaltet:

- für die Arbeitnehmer mit
Bewilligung C (Niederlassung):
totale Freizügigkeit nach den

Regeln der EG;

- für die Arbeitnehmer mit
Bewilligung B (Jahresbewilli-
gung): zunehmende Annähe-

rung an die Bedingungen, die
den Arbeitnehmern mit Bewilli-
gung C gewährt werden;

- für die Arbeitnehmer mit Be-

willigung A (Saisonniers): Ab-
Schaffung des Saisonnierstatuts;

- für die Arbeitnehmer mit
Bewilligung F (Grenzgänger):
Anwendung der EG-Freizügig-
keitsregeln, jedoch mit

• der Bewilligungspflicht für
die Arbeitsaufnahme bei der
ersten Einreise in die Schweiz,

• dem Recht, tripartite Kom-
missionen (Arbeitgeber, Ge-

werkschaften, Staat) zu bilden,
welche die Einhaltung der ge-
samtarbeitsvertraglichen und

gesetzlichen Mindestbestim-

mungen zu überwachen haben,

• der Vereinheitlichung, aber
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nicht der Ausdehnung der
Grenzzonen;

- für Kurzaufenthalter: Zulas-

sung nur für nicht saisonbeding-
te Arbeiten, um die grossen
Missbräuche und ein Sozial-
dumping zu verhindern, wel-
ches diese Bewilligungen schon
heute ausgeprägt zur Folge
haben.
Die am meisten umstrittene
Frage betrifft die Zukunft des

Saisonnierstatuts. Die Arbeit-
geber und die schweizerischen
Unterhändler wollen nicht nur
eine Ausnahme im EWR-Ver-
trag in bezug auf die Beibehal-

tung des Saisonnierstatuts errei-
chen, sondern darüber hinaus
auch noch die Abschaffung
eines bestehenden Rechts ver-
wirklichen: das Recht, welches
es dem Saisonnier ermöglicht,
nach einer gewissen Anzahl von
in der Schweiz verbrachten
Jahren sein Saisonnierstatut in
eine Jahresbewilligung umzu-
wandeln und die Familie nach-
zuziehen.
Sollte der Schweiz die Beibehal-

tung des Saisonnierstatuts zuge-
standen werden, wäre dies einer
der wichtigsten Gründe, den

EWR-Vertrag abzulehnen.
Die zweite wichtige Frage be-

trifft das Grenzgängerstatut. Die
weiter oben erwähnten Bedin-

gungen wollen wir erfüllt wis-
sen, wäre dies nicht der Fall,
könnte ein extrem schwerwie-
gendes soziales Dumping die

Folge sein.

5. EG-Freizügigkeit der
Güter und Öffnung des
schweizerischen Marktes

Die Liberalisierung der Märkte
im Rahmen der EG-Freizügig-
keit fürdie Güter im Hinblick auf
die Baumärkte, insbesondere
der öffentlichen Hand (Bund,
Kantone, Gemeinden), die in der
Schweiz sehr geschützt sind,
kann nicht erfolgen, ohne uns

vor Probleme zu stellen. Dies
betrifft sowohl die Regelung der
öffentlichen Beschaffungen als

auch die Kontingentierung der
ausländischen Arbeitskräfte
(Ausländergesetz).
Aufgrund der kürzlich verab-
schiedeten EG-Richtlinien müs-
sen alle öffentlichen Bauvorha-
ben, welche 5 Millionen ECU (9

Mio Franken) überschreiten, in
allen Ländern der EG zum freien

Wettbewerb ausgeschrieben
werden. Fast die Hälfte aller
öffentlichen Aufträge wären in
der Schweiz von dieser Bestim-

mung betroffen.
Die Gewerkschaften widerset-
zen sich der Liberalisierung der
Märkte nicht, sie verlangen
jedoch, dass Bedingungen
geschaffen werden, die einen
sozialen Abbau verhindern.
Der EWR-Vertrag müsste klar
festlegen:

- die Anwendung der Arbeits-
bedingungen und Gesamtar-

beitsverträge des Ortes, wo
gearbeitet wird, und nicht des

Wohnsitzes des Unternehmens
(örtlich geltende Bedingungen).
Die EG-Richtlinie sieht die

Möglichkeit der Anwendung
dieses Prinzips vor, macht es

jedoch nicht zur Pflicht;

- die Definition der«Arbeitsbe-
dingungen», die für die Anwen-
dung des vorerwähnten Prinzips
in Frage kommen. Diese muss
umfassend sein und auf jeden
Fall die Respektierung der

wichtigsten Artikel der Gesamt-

arbeitsverträge enthalten, insbe-
sondere die Bestimmungen über
die Löhne und die Arbeitszeit.
Das gleiche gilt für die Bestim-

mungen des Arbeitsgesetzes
über den Arbeitnehmerschutz
und der Verordnungen zum Un-
fallversicherungsgesetz;

- die Einführung von Kontroll-
mechanismen und wirkungsvol-
len Strafmassnahmen im Zu-
sammenhang mit der Respektie-

rung der vorerwähnten Punkte;

- die Regeln für den Einsatz
ausländischer Arbeitnehmer-
kontingente für ausländische
Firmen nach Prinzipien, welche
einheimischen und ausländi-
sehen Betrieben die gleichen
Rechte und Pflichten einräumen
bzw. auferlegen.

6. Umweltschutz und
Konsumentenschutz

Über den sozialen Bereich
hinaus ist in einem zukünftigen
EWR-Vertrag auch eine vertief-
te und erweiterte Zusammen-
arbeit in weiteren Bereichen
der sogenannten «flankierenden
Politiken» vorgesehen. Dazu

gehören die Forschung und Ent-
Wicklung, die Ausbildung, der

Verbraucherschutz, die Förde-

rung der kleinen und mittleren
Unternehmen, Statistik, Touris-

mus und Umweltschutz. Von
grundlegender Bedeutung dabei
ist aus gewerkschaftlicher Sicht
der Bereich des Umweltschut-
zes und im Zusammenahng
damit der Bereich von Transport
und Verkehr.
Die Schweiz hat in Teilberei-
chen des Umweltrechts im
europäischen Vergleich eine
Vorreiterrolle innegehabt. Dies
betrifft namentlich die Gesetz-

gebung im Bereich des Ver-
kehrs. Hier muss der SGB klar
fordern, dass durch eine Integra-
tion in den EWR keine wichti-
gen Erfolge der schweizerischen
Umwelt- und Verkehrspolitik
rückgängig gemacht werden.
Dazu gehören insbesondere

- die Einschränkung des Güter-
Verkehrs auf der Strasse (28-
Tonnen-Limite), Nacht- und

Sonntagsfahrverbot)

- die Politik zur Förderung des

öffentlichen Verkehrs, insbe-
sondere der Verlagerung des

Güterverkehrs auf die Schiene

- die Nachtflugverbote

- die Luftreinhalteverordnung,
die Lärmschutzverordnung, die
Abgasverordnung
Im Gegenteil soll sich die
Schweiz dafür einsetzen, dass

im Rahmen des EWR eine

Dynamik in Sachen Umwelt-
schütz in Gang kommt. Der
europäische Wirtschaftsraum
soll nicht nur zu einem europäi-
sehen Sozialraum, sondern auch

zu einem Europäischen Um-
Weltraum werden.

Ebensowenig darf im Rahmen
eines EWR-Vertrages der Kon-
sumentenschutz in der Schweiz
abgebaut werden. Er soll im
Gegenteil durch eine Verbesse-

rung des Haftungsrechts und der
Konsumenteninformation aus-
gebaut werden.

7. EWR und nachher?

Sicher ist die Möglichkeit recht

gross, dass eine Integration der
Schweiz in den EWR scheitert.
Es ist sowohl möglich, dass die

EWR-Verhandlungen scheitern
oder dass die Schweiz schon in
der Verhandlungsphase aus den

Verhandlungen aussteigt, als

auch dass ein EWR-Vertrag in
einer Volksabstimmung keine

Zustimmung findet. Als Ge-
werkschaften haben wir uns
deshalb schon jetzt auf diese

Möglichkeiten vorzubereiten.
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zwölf EG-Länder:
i® Millionen Arbeitslose

Arbeilslosenquoten 1987
saisonbereinigt

EG-Befragung, teilweise abweichendvon nationalen Erhebungen
Ohne Griechenland.

Angesicht der starken Dynamik,
welche die EG entfaltet, ist es

sicher illusorisch anzunehmen,
die Schweiz könne sich dem

europäischen Integrationsprozess
entziehen und einen Alleingang

wählen.

Im Fall, dass ein EWR-Vertrag
scheitert oder wir ihn ablehnen

müssten, haben wir heute schon
sehr gründlich und sorgfältig die

Bedingungen für einen Direkt-
beitritt zur EG zu klären. Ein
Direktbeitritt zur EG ist aus

gewerkschaftlicher Sicht sicher
einem ungenügenden EWR-
Vertrag vorzuziehen.
Angesicht der starken Dynamik,
welche die EG entfaltet, ist es

sicher illusorisch anzunehmen,
die Schweiz könne sich dem

europäischen Integrationspro-
zess entziehen und einen Allein-
gang wählen. Eine isolationisti-
sehe Position ist aber vor allem
auch deshalb abzulehnen, weil
sie die Probleme für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer, welche mit der verschärften
Konkurrenz auf dem Weltmarkt
und den fehlenden übernationa-
len Normen entstehen, keines-

wegs löst. Im Gegenteil würden
sie durch eine Politik des Allein-
gangs verschärft. Auch würde
die Entwicklung der Schweiz zu
einem desindustrialisiertenZen-
trum aller möglichen dubiosen
und weniger dubiosen Finanz-
und Dienstleistungsgeschäfte
beschleunigt. Eine isolationisti-
sehe Position würde uns auch

von den anderen europäischen
Gewerkschaften und deren ge-
meinsamen Programmen und

Aktionen abschneiden und uns

zum Bündnispartner des reak-
tionärsten Teil des schweizeri-
sehen Bürgertums machen.
Wenn wir die europäische
Integration bejahen, so heisst
dies allerdings keineswegs, dass

wir uns von diesem Prozess au-
tomatische Fortschritte verspre-
chen und glauben, dass er unsere
eigenen Probleme lösen könnte.
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu

sorgen, dass die Schweiz durch
die nötigen Reformen im sozia-
len Bereich europafähig wird
und dass notwendige Schutz-
massnahmen gegen ein mögli-
ches Sozialdumping im Zusam-
menhang mit dem B innenmarkt-
projekt durchgesetzt werden
können. Und das erreichen wir
nicht durch ein Nachbeten der
liberalen Marktideologen. Um
diese Aufgabe lösen zu können,
ist ein klares gewerkschaftliches
Konzept sozialer und demokra-
tischer Reformen in der Schweiz
nötig und keine illusionäre
Europhorie. Nur dann kommen
wir in Zusammenarbeit mit den

europäischen Gewerkschaften
und ökologischen Bewegungen
unserem Ziel näher: dem
Aufbau eines sozialen, ökolo-
gischen, friedlichen und demo-
kratischen Europas.

Hans Schäppi
VascoPedrina
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